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IMPULSPROGRAMM:

NAH VERSORGT - NAHVERSORGER
INVESTITION

FORDERUNGEN WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND
TECHNOLOGIE

Die Forderaktion ,Nah versorgt - Nahversorger Investition“ unterstiitzt die Sicherung der
Grundversorgung zur Verbesserung der Lebensqualitit in einer Gemeinde durch die Férderung von
Investitionen in Anlagegiiter mit einem Vorhabensvolumen von mindestens € 10.000,-. Durch die
Verbesserung der Qualitdt des Angebotes sowie des Erscheinungsbildes der Unternehmen werden
Anreize geschaffen, Giiter des tiglichen Bedarfs im Ort zu kaufen. Auf diese Weise soll auch der
Individualverkehr in und um die Region reduziert werden.

Unterstiitzt werden Nahversorger mit nicht mehr als 10 Betriebsstétten.

Gefordert werden Projekte, die im Einklang mit den Strategien des Landes Niederdsterreich zur
Entwicklung des Wirtschaftsstandortes stehen.

Das Forderprogramm tritt mit 01.01.2026 in Kraft und gilt bis 31.12.2026.
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Zielgruppe

Antragsberechtigt sind folgende kleine Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die Giiter des
taglichen Bedarfes fiihren:

(©]

o

Einzelhandel mit Lebensmittel

Backereien

Konditoreien

Fleischer

Einzelhandel mit Textilbekleidung, Kurzwaren und textile Haushaltswaren
Einzelhandel mit Schuhen inkl. Orthopadietechnik

Einzelhandel mit Papierwaren

Einzelhandel mit Drogerie- und Parfiimeriewaren

Einzelhandel mit Elektro-, Haus- und Kiichengeraten (ausgenommen das Baunebengewerbe und
der Audio- und Videobereich)

Vorgenannte Unternehmen sind antragsberechtigt, wenn folgende Kriterien erfiillt sind:

(©]

(@]

o

(¢]

Jahresnettoumsatz (in allen Geschiftsbereichen) maximal € 2.500.000, -- pro Betriebsstaitte

ein Einzelhandel mit Lebensmittel muss ein Lebensmittelvollsortiment (Brot und Geback, Obst und
Gemiise, Milch und Molkereiprodukte, Eier, Zucker, Reis, Fette und Ole, Tiefkiihlwaren,
Wurstwaren, Siiffwaren, Getranke sowie Reinigungs- und Haushaltsartikel) fiihren

Offnungszeiten mind. 5-mal wéchentlich

Verkaufsfliche max. 500 m’ pro Betriebsstatte

Sind Errichter und Betreiber nicht ident, wird eine investive Férderung dann gewéahrt, wenn zwischen
beiden eine liberwiegende gesellschaftsrechtliche Verflechtung besteht.

Nicht antragsberechtigt sind jedenfalls

(¢]

(¢]

Unternehmerland Niederosterreich.

grofse und mittlere Unternehmen
Kreditinstitute
Versicherungsunternehmen

Unternehmen, an denen der Bund mit mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals
beteiligt ist oder die der Bund allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskorperschaften betreibt,
sowie Unternehmen, die der Bund durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder
organisatorische Mafdnahmen tatsachlich beherrscht

Unternehmen in Schwierigkeiten gemaf3 AGVO 1 Abs. 4 lit c) iVm 2 Abs. 18

Unternehmen in den Bereichen Fischerei und Aquakultur und Primédrerzeugung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse gemafd AGVO 1 Abs. 3 lit a) bis lit ¢) und gemafs DeM-VO 1 Abs. 1 lit a) bis lit c)

Gemeinntutzige Organisationen
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Forderung

Die Forderung erfolgt durch einen Zuschuss in Hohe von maximal 10 % (maximal € 50.000,-) der
forderbaren Kosten.

Das geforderte Vorhaben ist innerhalb des vereinbarten Vorhabenszeitraums durchzufiihren. Eine
Verldangerung des Vorhabenszeitraums ist gesondert zu beantragen und durch den Fonds zu
genehmigen.

Forderbare Kosten

Forderbar sind Kosten einer Investition in (i) materielle Vermoégenswerte und (ii) immaterielle
Vermogenswerte.

Immaterielle Vermogenswerte konnen bei der Berechnung der Investitionskosten berticksichtigt
werden, wenn sie (a) in der Betriebsstatte genutzt werden, die die Férderung erhalt, (b) von Dritten,

die in keiner Beziehung zur Kauferin bzw. zum Kaufer stehen, zu Marktbedingungen erworben werden,

(c) abschreibungsfahig sind und (d) auf der Aktivseite des Unternehmens, das die Férderung erhélt

(gemafd AGVO 17 mindestens drei Jahre), bilanziert werden und gemafd AGVO 14 mindestens fiinf Jahre

lang (bei KMU drei Jahre) mit dem Vorhaben, fiir das die Férderung gewahrt wurde, verbunden
verbleiben.

Die Vorhabenskosten miissen die durchschnittliche Normal-Afa der letzten drei Jahre oder die Normal-

Afa des letzten Geschaftsjahres iibersteigen;

Rz 13 gilt nicht fiir Férderungen gemafd DeM-VO und fiir neu gegriindete Férderungswerberinnen und
Forderungswerber, sofern und insoweit vorgenannte Werte flir die Berechnung nicht vorliegen kénnen.

Nicht-forderbare Kosten

o Rechnungen, die nicht auf die Férderungswerberinnen und Férderungswerber lauten

o Zahlungen, die nicht von Férderungswerberinnen und Férderungswerber geleistet wurden,
ausgenommen Zahlung von finanzierenden Bankinstituten zur Erlangung des
Eigentumsvorbehaltes im Auftrag der Férderungswerberinnen und Foérderungswerber

o Leasing- oder Mietkauffinanzierte Anschaffungen bzw. Investitionen
o Skonti und Rabatte

o Umsatzsteuer, sofern die Férderungswerberinnen und Férderungswerber
vorsteuerabzugsberechtigt sind

o offene (nicht bezahlte) Haftungsriickldsse

o (Teil-)Betrdge aus Zahlungen, fiir die nachtraglich Gutschriften gewahrt bzw. riickverrechnet
wurden

o Rechnungsbetrage unter € 200,- (exkl. USt.)
o Kosten fiir den Erwerb von Grundstiicken

o Gebiihren und Abgaben (z. B. Anschlussgebiihren, 6ffentliche Abgaben, Strombezugsrechte)
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o Vertragserrichtungskosten (Rechtsanwaltin/Rechtsanwalt, Notarin/Notar)
o Finanzierungskosten

o Barzahlungen iiber € 5.000,-

o Patentkosten

o gebrauchte Wirtschaftsgiiter

o Reparaturkosten und Ersatzinvestitionen

o Eigenleistungen (Personalkosten)

Antragstellung

15) Der schriftliche Férderantrag ist zu stellen, bevor mit den Arbeiten fiir das Vorhaben oder die Tatigkeit
begonnen wurde.

16) Die Antragseinreichung ist bis zur Ausschopfung der verfiigbaren budgetiren Mittel, aber ldngstens bis
31.12.2026 moglich.

17) Informationen zur Antragstellung tiber das Wirtschaftsférderungsportal finden Sie auf unserer Website

Benotigte Unterlagen und Nachweise
18) Zur Bearbeitung Ihres Férderantrages benotigen wir folgende Unterlagen
o Antrag (liber das Wirtschaftsforderungsportal)
o Projektbeschreibung (lIt. Leitfaden)
o Gesamtkostenaufstellung
o Jahresabschluss/Bilanz des letzten Geschéftsjahres
o behordlich genehmigter Bauplan (bei baulichen Mafdnahmen)
o bau- und gewerbebehordliche Genehmigungsbescheide (falls erforderlich)

o Antrage bei anderen Forderstellen sowie Erledigungsschreiben (wenn zutreffend)

Allgemeine Bestimmungen zu Regionalbeihilfen (AGVO 14)
19) Regionalbeihilfen werden im Regionalférdergebiet vergeben.

20) Beihilfen zur Férderung von Tatigkeiten in der Stahlindustrie, im Steinkohlenbergbau, im Schiffbau, in
der Kunstfaserindustrie, im Verkehrssektor und fiir damit verbundene Infrastrukturen sowie fiir die
Erzeugung und Verteilung von Energie und fiir Energieinfrastrukturen sind ausgeschlossen.

21) Die Investition muss in dem betreffenden Férdergebiet mindestens fiinf Jahre - bei KMU mindestens
drei Jahre — nach Abschluss der Investition erhalten bleiben.
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Bei Forderungen fiir grundlegende Anderungen des Produktionsprozesses miissen die forderbaren
Kosten hoher sein als die in den drei vorangegangenen Geschéftsjahren erfolgten Abschreibungen fiir
die mit der zu modernisierenden Téatigkeit verbundenen Vermogenswerte. Bei Forderungen fiir die
Diversifizierung der Produktion einer bestehenden Betriebsstatte miissen die forderbaren Kosten
mindestens 200 % tliber dem Buchwert liegen, der in dem Geschiftsjahr vor Beginn der Arbeiten fiir die
verwendeten Vermogenswerte verbucht wurde.

Die Forderungswerberinnen und Férderungswerber miissen entweder aus eigenen oder aus fremden
Mitteln einen Eigenbetrag von mindestens 25 % der férderfahigen Kosten leisten, der keinerlei
Offentliche Férderung enthalt.

Allgemeine Bestimmungen zu Forderungen gemafd DeM-VO

Forderungen gemafd DeM-VO kénnen bis zum maximal zuldssigen Gesamtbetrag It. Verordnung idjgF
pro Unternehmen innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten ,DeM“-Férderung gewahrt
werden. Diese Regelung bezieht sich auf alle 6ffentlichen Forderungen, welche als ,DeM“-Férderungen
gewahrt werden.

Die Forderungswerberinnen und Forderungswerber haben sich dabei zu verpflichten, samtliche ,DeM*“-
Forderungen, die wihrend der letzten drei Jahre (rollierende Betrachtung) genehmigt oder ausbezahlt
wurden, sowie alle zum Zeitpunkt der Antragstellung bei anderen Férderstellen beantragten
Forderungen vollstindig bekanntzugeben. Diese Daten werden bendtigt, um die Einhaltung der
Forderungsobergrenzen im Rahmen der DeM-VO iiberpriifen zu kénnen.

Rechtsgrundlagen

o NO Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz (LGBl. 7300-0)

o Allgemeine Richtlinie fiir NO Férderungen im Bereich Wirtschaft, Tourismus und Technologie
o Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union 2012/C 326/01

o VERORDNUNG (EU) Nr. 651/2014 DER KOMMISSION vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, idgF, Art. 14 und 17
(AGVO)

o VERORDNUNG (EU) 2020/972 DER KOMMISSION vom 2. Juli 2020 zur Anderung der Verordnung
(EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer Verlangerung und relevanter Anpassungen

o VERORDNUNG (EU) 2021/1237 DER KOMMISSION vom 23. Juli 2021 zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union

o VERORDNUNG (EU) 2023/1315 DER KOMMISSION vom 23. Juni 2023 zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Européaischen Union [umfassend die Verlangerung der Geltung der AGVO]
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o VERORDNUNG (EU) 2023/2831 DER KOMMISSION vom 13. Dezember 2023 iiber die Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags liber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf De-
minimis-Beihilfen (DeM-VO)

Kontakt zur Forderstelle

26) Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website sowie bei
folgenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern:

o Angelika Blauensteiner E: T:+43 /2742 /9005 -16113
(Bezirke: Korneuburg, Lilienfeld, Melk, M6dling, Neunkirchen, Tulln)

o Ilhan Gul E: T:+43 /2742 /9005 -13145
(Bezirke: Bruck/Leitha, Gidnserndorf, Hollabrunn, Horn, Krems,
Mistelbach)

o Viktoria Schlager E: T:+43 /2742 /9005 -16115

(Bezirke: Amstetten, Baden, Scheibbs, Wiener Neustadt)

o Elisabeth Karl E: T:+43 /2742 /9005 -16185
(Bezirke: Gmiind, St. Pélten, Waidhofen/Thaya, Zwettl)

Unternehmerland Niederosterreich. . Seite 6 von 6
L Version 01.05
Qualitit mit Zukunft.


http://noe.gv.at/wirtschaft
mailto:angelika.blauensteiner@noel.gv.at
mailto:ilhan.guel@noel.gv.at
mailto:viktoria%20schlager@noel.gv.at
mailto:elisabeth.karl@noel.gv.at

	Zielgruppe
	Förderung
	Förderbare Kosten
	Nicht-förderbare Kosten
	Antragstellung
	Benötigte Unterlagen und Nachweise
	Allgemeine Bestimmungen zu Regionalbeihilfen (AGVO 14)
	Allgemeine Bestimmungen zu Förderungen gemäß DeM-VO
	Rechtsgrundlagen
	Kontakt zur Förderstelle

